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1. Vorwort AG Schutzkonzept

Liebe Schuiler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

unsere Schule ist mehr als nur ein Ort des Lernens. Sie soll eine Lern- und Lebenswelt
fur alle Beteiligten bieten, in der (junge) Personen wachsen, sich entwickeln und in
ihrer Personlichkeit gestarkt werden.

Damit dies gelingen kann, braucht es eine Atmosphére des Respekts, der Wertschat-
zung und der Sicherheit.

Das Gymnasium Spaichingen ist eine Schule, die sich kiimmert — darauf legen wir
grolRen Wert. Als Schulgemeinschaft bernehmen wir daher gemeinsam die Verant-
wortung, aufmerksam und sensibel miteinander umzugehen und eine Kultur des Hin-
schauens zu férdern. Mit unserem Schutzkonzept schaffen wir verbindliche Grundla-
gen, um das Wohl aller an unserer Schule Beteiligten bestmdglich zu sichern.

Ziel unseres Schutzkonzepts ist es, Schiler*innen, Lehrkréfte sowie alle Mitarbeiten-
den unserer Schule vor jeglicher Art von Grenzverletzungen, sexueller Gewalt und
Missbrauch zu schitzen. Es soll Orientierung geben, klare Verhaltensregeln und Ab-
laufe im Umgang mit Verdachtsfallen festlegen und die Bedeutung von Pravention im
Schulalltag betonen.

Die AG Schutzkonzept

(Julia Rieger, Julia Schwarz, Dr. Christoph Timm, Linda Schneeberger, Mustafa Mor-
gil, Serafina Uhl, Melis Sahin, Elisa Katz, Sina Dilger, Laura Scheb)
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Schutzkonzept

2. Vorwort Schulleitung

Liebe Schuiler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,

uns, der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Spaichingen ist es ein Herzensanlie-
gen, dass unsere Schule ein Ort ist, an dem sich alle sicher, respektiert und geschiitzt
fuhlen kdnnen. GemalR unserem Leitsatz: ,Eine Schule, die sich kimmert®, ist dies
unser taglicher Auftrag und unser gemeinsames Versprechen.

Deshalb haben wir dieses Schutzkonzept erarbeitet. Es soll uns allen Orientierung ge-
ben, wie wir achtsam und solidarisch miteinander umgehen, wie wir Grenzverletzun-
gen erkennen und wie wir Betroffene bestmoglich unterstutzen. Pravention, Aufklarung
und der Schutz unserer Schiler*innen stehen dabei an erster Stelle.

Mir ist bewusst, dass das Thema sexualisierte Gewalt fur viele schwer greifbar und
belastend sein kann. Umso wichtiger ist es, dass wir als Schulgemeinschaft Verant-
wortung Ubernehmen und einen Safe Space bieten: Wir wollen hinsehen statt wegse-
hen, handeln statt schweigen und solidarisch fureinander da sein. Dies gilt in allen
Bereichen des Zusammenlebens, nur wenn wir flreinander und die gemeinsamen
Werte unseres Grundgesetzes einstehen, kénnen wir als tolerante, demokratische,
weltoffene und vielfaltige Gemeinschaft sicher zusammenleben.

Ich danke allen, die an der Erarbeitung dieses Konzepts mitgewirkt haben, fur ihr En-
gagement und ihre Expertise. Gemeinsam schaffen wir eine Schule, die sich kimmert
—um jedes einzelne Kind und um ein sicheres und solidarisches Miteinander.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Schule ein geschutzter Raum
bleibt — fur heute und fur die Zukunft.

Jiurgen Pach
Schulleiter
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3. Verhaltenskodex

Umgang mit korperlicher Nahe und mit Intimsphére

1.

Die Grenzen der Mitpersonen und eine professionelle Distanz zu ihnen sind einzu-
halten. Wenn dies nicht méglich ist, fragen wir zunachst um Erlaubnis und richten
uns danach.

Es ist ein angemessener Abstand zueinander einzuhalten. Empfohlen ist generell
mindestens eine Unterarmlange, insbesondere wenn genigend Platz vorhanden
ist oder bei Einzelgesprachen.

Grenziuberschreitungen werden als solche von den jeweils Betroffenen definiert.
Das eigene Verhalten ist an die Wiinsche und Grenzen des Gegentibers anzupas-
sen. Grenzverletzungen oder versehentliche Berihrungen thematisieren wir und
wir entschuldigen uns dafr.

Distanzloses Verhalten anderer Personen weisen wir freundlich, aber bestimmt zu-
rick und thematisieren es in der Schulgemeinschatft.

Kdrperkontakt mit Schiler*innen, der tber Handeschutteln hinausgeht, wird nur zur
Dauer und zum Zweck einer Versorgung wie z.B. Erste Hilfe und Pflege, Trost bzw.
zur Vermeidung einer Gefahrensituation hergestellt.

Bei medizinischen Notfallen wie auch im Sportunterricht bei Hilfestellung wird Kor-
perkontakt kommuniziert und erklart. Korperkontakt bspw. zum Trost kann nur von
der betroffenen Person bzw. Schiiler*in ausgehen. Ggf. ist hier zuvor nachzufra-
gen, was von der Person gebraucht wird und ein Einverstandnis einzuholen.

Bertihrungen missen jederzeit padagogisch begrindbar sein.

Im Sportunterricht sind Hilfestellungen und Sicherungen als eindeutige Hilfestellun-
gen zu gestalten und zu kommunizieren. Hilfestellungen beim Sport werden immer
grenzwahrend durchgefuhrt, in dem fur eine Ubung erforderlichen Rahmen.

Die Kleidung im Sport ist so zu wahlen, dass méglichst wenig Hautkontakt bei Hil-
festellungen entsteht, um unangenehme Situationen fir alle Beteiligten zu vermei-
den. Sportkleidung soll daher den Rumpf vollstéandig bedecken.

4. Anzugliche Blicke und Starren sind zu unterlassen.

Einzelgesprache mit Schiler*innen finden immer mit klarem padagogischem oder
organisatorischem Anlass statt, z. B. zur Konfliktklarung, Beratung oder individuel-
len Unterstltzung. Gespréche, die zu personlich oder unangemessen werden, sind
zu beenden oder in einen geeigneten Rahmen (z. B. Schulsozialarbeit, Beratungs-
stelle) zu Uberfuhren.

1:1 Situationen mit Schiler*innen in geschlossenen R&umen sind zu vermeiden.
Uber planbare vertrauliche Einzelgesprache und deren Zeitpunkt und Anlass ist
eine weitere Lehrkraft oder die Vertrauensperson des OPR vorab zu informieren.
Bei nicht planbaren Gesprachen muss die Ture offen gelassen werden und der
Raum stets zuganglich bleiben. Es wird angeboten, eine Vertrauensperson dazu
zu nehmen.

Ausgenommen sind Situationen, in denen absolute Ruhe und Ungestoértheit — ge-
rade auch fur die Schuiler*in — erforderlich sind bspw. in Prifungssituationen, in der
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Schulsozialarbeit, der Oberstufenberatung und bei Gesprachen mit der Beratungs-
lehrkratft.

6. Das schulische Personal klopft und wartet auf Antwort, bevor die Umkleiden oder
Zimmer bei bspw. Klassenfahrten betreten werden. Das Betreten wird vorher an-
gekindigt und sollte wenn maoglich von einer Person des gleichen Geschlechts wie
das der betreffenden Schuler*innen durchgefuhrt werden.

Das Betreten der Raume muss jederzeit padagogisch begrindbar sein. Ausge-
nommen sind Notsituationen.

7. Schuler*innen dirfen grundsatzlich nicht in den Privatbereich der Lehrkrafte mitge-
nommen werden, wie z. B. in den Schlafraum der Lehrkraft bei Klassenfahrten.

8. Sollte eine Lehrkraft aus nicht vermeidbaren Grinden von den oben genannten
Leitlinien abweichen mussen, wird mindestens eine weitere Lehrkraft oder die Ver-
trauensperson des OPR zu Rate gezogen und dariber informiert.
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Umgang mit professioneller Ndhe und Distanz, auch im Ubergang von Dienstzeit
zu Freizeit

1. In unserer Rolle als Lehrkraft und schulisches Personal bauen wir keine privaten

Kontakte zu Schiler*innen auf. Es findet keine Fortfihrung der professionellen Be-
ziehung im privaten Rahmen zu einzelnen Schiler*innen statt, es sei denn, diese
besteht in einem anderen Rahmen.

Lehrkrafte und schulisches Personal in ihrer Rolle als am Schulleben Beteiligte tre-
ten nicht Uber private soziale Netzwerke (z. B. Instagram, TikTok, Snapchat) mit
Schiler*innen in Kontakt. Dies dient dem Schutz der professionellen Distanz und
der Wahrung persoénlicher Privatsphare auf beiden Seiten.

Die Nutzung von WhatsApp oder vergleichbaren Messenger-Diensten fur die Kom-
munikation mit Schiler*innen ist untersagt — auch in Klassengruppen. Fur organi-
satorische Zwecke sind schulisch genehmigte Kommunikationswege (z. B. Schul-
E-Mail, digitale Lernplattformen oder offizielle Tools wie bspw. Schulmanager) zu
verwenden.

Auch auf digitalen Lernplattformen findet Kommunikation ausschliel3lich sachlich,
zielgerichtet und fir alle nachvollziehbar statt. Einzelchats ohne padagogischen
Anlass sind unzulassig.

Private Treffen mit einer Klasse oder einzelnen Schuler*innen aufRerhalb des regu-
laren Schulbetriebs mussen vorher bei der Schulleitung angezeigt werden.

Wenn Lehrkrafte Schiler*innen aul3erhalb der Schule — etwa in einem Café, im
Kino oder bei Veranstaltungen — treffen, verhalten sich beide Parteien freundlich
und respektvoll, Lehrkréfte zudem professionell distanziert.

Der Transport von Schuler*innen im privaten Fahrzeug ist zu vermeiden. Wenn
ausnahmsweise der Transport im privaten Fahrzeug notwendig wird (z. B. zu Un-
terrichtszwecken, bei Ausfliigen, Notfallen oder Einzelbegleitungen), muss dieser
Transport vorher bei der Schulleitung angezeigt werden. Die Erziehungsberechtig-
ten sind im Vorfeld zu informieren. Spontane oder ungeklarte Mithahmen sind zu
vermeiden.
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Machtverhaltnisse und Beschwerdemanagement

1.

Als Beschaftigte innerhalb der Schule sind wir uns als Mitglieder der Schulgemein-
schaft unserer Vorbildfunktion bewusst und missbrauchen ggf. bestehende Macht-
verhaltnisse nicht. Personen, die aufgrund des Alters oder der beruflichen Lauf-
bahn in einem gewissen Abhangigkeitsverhaltnis oder Machtgefélle zu anderen
stehen (z. B. Schiler*innen im Allgemeinen, Referendar*innen, Neuzugéange), wer-
den besonders geschutzt.

Alle Personen innerhalb der Schulgemeinschaft werden gleichermal3en respektiert.

Bei Geheimnissen, die einer Lehrkraft von einer Schilerin bzw. einem Schiler an-
vertraut werden, darf eine vollkommene Verschwiegenheit unter Berticksichtigung
des Schilerwohls nicht zugesichert werden. Der Schulerin bzw. dem Schuler wird
transparent gemacht, ob und inwiefern (padagogische) Gesprache mit anderen
Personen fur wichtig erachtet werden.

Grenzverletzungen und Fehlverhalten werden in der Schulgemeinschatft nicht ak-
zeptiert. Daher sollen sie angesprochen und ggf. aufgearbeitet werden. Grenzver-
letzungen werden in erster Linie von der betroffenen Person definiert. Eine Be-
schwerde kann auch fur andere oder anstelle anderer erfolgen.

Wahrgenommene oder stattgefundene Grenzverletzungen werden je nach Aus-
gangslage und personlichem Bediirfnis direkt mit den Beteiligten geklart oder es
werden Berater*innen hinzugezogen, mit denen die Situation besprochen und ggf.
weiterverfolgt wird. Beratende Funktion haben OPR, BfC, Schulsozialarbeit und
Beratungslehrkraft. Die Aufklarung eines Falls findet in dem Tempo statt, in dem
die betroffene Person es mochte.

Wir informieren die Schulleitung oder die Vertrauensperson des OPR (iber Situati-
onen, in denen uns ein Einhalten des Verhaltenskodex nicht moéglich war oder in
denen wir uns unsicher sind. Der Transparenz wegen und zum Schutz aller Betei-
ligten dokumentiert diese Person den Vorfall.



Schutzkonzept

209 GYMNASIUM
SPAICHINGEN

Umgang mit Sprache

1.

Wir nutzen eine respektvolle und angemessene Sprache im Umgang mit allen am
Schulleben beteiligten Personen.

Wir kommentieren das Aussehen, die Kleidung, die Erscheinung von Schiler*in-
nen, Kolleg*innen und allen am Schulleben Beteiligten nicht.

Wir nennen uns beim gewinschten Namen und Pronomen. Ein absichtliches Mis-
gendering ist untersagt. Die Verwendung von Schmah- und Kosenamen (z.B.
Schatzchen, ...) ist ebenso untersagt. Spitznamen werden nur mit Einverstandnis
und auf Wunsch der betroffenen Person benutzt.

Wir begegnen Personen generell mit Offenheit hinsichtlich ihrer sexuellen Orientie-
rung, ihrem Geschlecht und ihrer Geschlechtsidentitat. Wir durfen unsere Win-
sche, Interessen und Bedirfnisse im sozialen Umgang ohne Furcht vor Diskrimi-
nierung und Ablehnung auf3ern.

Sexualisierte Sprache, abféllige Bewertungen und BloR3stellungen sind in jeglicher
Hinsicht verboten. Sexistische, diskriminierende und grenziiberschreitende Witze
und Spéale sind zu unterlassen.

Bei Grenzverletzungen schreiten wir ein und beziehen schiitzend Position fir die
angegriffene Person.
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Umgang mit Medien

1.

Wir thematisieren und praktizieren im Schulleben einen verantwortungsvollen und
sensiblen Umgang mit Medien.

Bei sensiblen Inhalten oder Themen sollte im Vorfeld von der Lehrkraft oder den
entsprechenden Referent*innen eine ,Trigger-Warnung“ ausgesprochen werden.
Sensible Inhalte sind zum Beispiel Nacktheit, Intimitat und Sexualitat sowie sexu-
elle Gewalt.

Grundsatzlich muss im Vorfeld sorgfaltig geprift werden, ob sensible Inhalte tGber-
haupt gezeigt werden mussen.

Kontroversen werden im Nachgang besprochen und gemeinsam aufgearbeitet. Zu-
dem wird auf entsprechende Hilfsangebote hingewiesen (s. Anhang).

Die Nutzung und Verbreitung von Medien mit pornographischen, gewaltverherrli-
chenden und sexistischen Inhalten sind verboten.

4. Die Altersfreigabe fur Medien ist unbedingt einzuhalten.

Sensible oder verbotene Inhalte (grenziberschreitendes Foto- oder Filmmaterial,
anzugliche Nachrichten) mussen Lehrkraften und/oder Schulleitung gemeldet wer-
den.

Der Austausch von Fotos erfolgt nur tber den Schulmanager und die dienstliche
E-Mail-Adresse. Voraussetzung ist stets, dass die abgebildeten Personen im Vor-
feld den Aufnahmen und der Weitergabe zugestimmt haben (Recht am eigenen
Bild).

Insbesondere das Beobachten, Fotografieren und Filmen von Personen in Umklei-
dekabinen und Toiletten ist verboten. Personen in Unterwasche oder Badekleidung
durfen nicht fotografiert werden.

Bei Vorfallen in sozialen Medien wird Unterstitzung angeboten bzw. auf Hilfsange-
bote verwiesen (Schulsozialarbeit, Polizei, sonstige Beratungsstellen).
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Ubergriffe durch Lehr- und Schulpersonal im schulischen Bereich

Lehrkraft (z.B. Klassenleitung) oder Mitarbeiter*in der Schule erhalt Kenntnis von Ver-
dachtsfall, dokumentiert die erhaltenen Hinweise (soweit méglich mit Datum).

Lehrkraft berat sich mit der Schulsozialarbeit, der schulischen Ansprechperson oder
Fachberatungsstelle und informiert Schulleitung (SL).

oder

Schulleitung (SL) erfahrt durch eigene oder durch die Beobachtung anderer von Ver-
dachtsfall; erhalt Kenntnis von Verdachtsfall, dokumentiert die erhaltenen Hinweise
(soweit moglich mit Datum) und konkrete Angaben tber Schiler*innen oder Dritte.

In beiden Fallen:

SL halt Rucksprache mit Schulsozialarbeit, schulischer Ansprechperson oder Schul-
psychologischen Beratungsstelle oder entsprechende Fachberatungsstelle (FB) bzgl.
dem benannten Sachverhalt, um weiteres Vorgehen zu klaren.

SL meldet ggf. Verdachtsfall an Regierungsprasidium (ggf. bei nicht lehrendem Per-
sonal zusatzlich auch Arbeitgeber). In akuten Fallen vorab mundlich, auRerdem schrift-
licher Bericht.

SL klart ggf. weitere Handlungsschritte mit den betroffenen Schiler*innen und deren
Eltern bzw. gesetzlicher Vertretung. Bei Bedarf Abschatzung einer Kindeswohlgefahr-
dung, dabei ist die Beratung der Schule durch eine insoweit erfahrene Fachkraft (ieF)
vorgeschrieben sowie ggf. eine anschlie3ende Meldung beim Jugendamt und Kontakt-
vermittlung zu Hilfeeinrichtungen notwendig.

Bei erhartetem Verdacht Einrichten eines Krisenteams unter Beteiligung der Schullei-
tung, der schulpsychologischen Beratungsstelle, der Schulsozialarbeit und ggf. weite-
rer Beteiligter.

Das RP (oder ggf. Arbeitnehmer) oder SL erstattet bei ernsthaftem Verdacht nach ein-
gehender Beratung unter Einbeziehung der Geschadigten Schiler*innen bzw. deren
Eltern oder gesetzlicher Vertretung in der Regel Strafanzeige bei der Polizei bzw.
Staatsanwaltschatft.

Gesprach tber Vorfall und ggf. schulrechtliche Konsequenzen mit beschuldigter Per-
son durch Schulaufsicht, eventuell unter Hinzuziehung der SL oder schulischen An-
sprechperson, wenn dies nicht strafrechtlichen Ermittlungen zuwiderlauft.

Anfragen der Presse sind ohne Angaben von Details (z. B. Personaldaten) an das RP
Zu verweisen.
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Ubergriffe durch Lehr- und Schulpersonal im schulischen Bereich

Ubergriffe durch Lehr- und Schulpersonal
im schulischen Bereich werden bekannt

!

Hinweisnehmer beréat 4 Schulsozialarbeit

sich je nach Situation “ und/ oder

(Dokumentation) Fachberatungsstelle /
Schulpsychologische

Beratungsstelle, ieF

Schulleitung (Do- Regierungsprasidium:
kumentation) ) Rechtl. Konsequenzen

(gof. Presse)

Krisenteam (Schulleitung,
Schulsozialarbeit, Schul-
psycholog. Beratung)

Umgang mit Betroffenen,
Umgang an der Schule,
Sprachregelung
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Ubergriffe im auBerschulischen und hauslichen Bereich

Lehrkraft (z.B. Klassenleitung) oder Mitarbeiter*in der Schule erhalt Kenntnis von Ver-
dachtsfall, dokumentiert die erhaltenen Hinweise (soweit moglich mit Datum).

Lehrkraft berat sich gegebenenfalls mit der Schulsozialarbeit, der schulischen An-
sprechperson oder Fachberatungsstelle und informiert Schulleitung (SL). Bei Bedarf
vertrauliche Beratungen durch die Schulpsychologische Beratungsstelle oder Fachbe-
ratungsstelle. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung ist die Beratung durch eine in-
soweit erfahrene Fachkraft (ieF) erforderlich.

Kontakt mit Schiler*innen und Eltern bzw. deren gesetzliche Vertretung, sofern diese
nicht selbst Verdachtspersonen sind; Absprache tber die weiteren Handlungsschritte.

Kontaktvermittlung zu Hilfeeinrichtungen (z.B. Jugendamt, Arzt*innen, Opferhilfeein-
richtungen, Fachberatungsstellen wie Kinderschutzbund, Phonix. etc.)

Bei Hinweisen auf Kindeswohlgefahrdung Meldung beim Jugendamt, damit von dort
die erforderlichen Schritte koordiniert werden kénnen; dann keine eigenstandigen, wei-
tergehenden Gesprache mit Angehdrigen oder verdéchtigen; bei Gefahr im Verzug
ggf. Information der Polizei.

Siehe Handlungsanweisungen Landratsamt
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Handlungsanweisungen Landratsamt

Die Dokumentation wird von der fallzustéindigen Fach-/Lehrkraft iibernommen*

Fallzustandigkeit liegt bei der Schule, wenn

Fallzustindigkeit liegt bei der Schulsozialarbeit,
wenn

mdogliche Ahaltspunkte einer Kindeswohlgefahrdung der
Lehrkraft bekannt werden (anvertraut/beobachtet)

mogliche Anhaltspunkte einer Kinderwohlgeféhrdung der
Schulsozialarbeit bekannt werden (anvertraut/beobach-
tet)

— Information an die Schulleitung

— Information an den Trager der Schulsozialarbeit
— Ggf. Information an die Schulleitung, sofern daten-
schutzrechtlich maglich

Anmerkung: Anhaltspunkte, die durch eigene Beobachtungen bekannt
werden, dirfen ohne Schweigepflichtentbindung’ ausgetauscht werden.
Je nach Verlauf wird weiter nach A bzw. B verfahren.

Einschdtzung der bekannt gewordenen Anhaltspunkte: Sind diese gewichtig??
Einschatzung in Kooperation mit:

— Eltern/PSB und dem betroffenen Schiiler
— Insoweit erfahrene Fachkraft* (leF)® zur anonymen Erérterung der Gefahrenlage

A. Schweigepflichtentbindung liegt nicht vor

B. Schweigepflichtentbindung liegt vor

Schule/Schulsozialarbeit

Einbeziehen weiterer Fach-/Lehrkrifte
und/oder Schulleitung in anonymer Form.

Schule/Schulsozialarbeit

Einbeziehen weiterer Fach-/Lehrkrafte
und/oder Schulleitung.

Uber Hilfsangebote
informieren® und Schiller
weiter bechachten. Je
nach Verlauf weiter wie
bei ,ja" bzw. ,unklar
beschrieben verfahren.

Nein, aber Hilfebedarf

Weitere Informationen
einholen und erneute
Einschatzung? der
Anhaltspunkte.

Unklar

Wie hoch ist die Gefédhrdung fiir den Schiiler?

Bei gegenwartiger Gefahr fur Leib, Leben und Freiheit des Schillers, die von Personen aus dem Lebensumfeld des
Schilers ausgeht, ist unverziiglich die Polizei und/oder der Allgemeine Soziale Dienst zu informieren.?

Leitfrage:

»Kann ich den Schiiler auf der Grundlage der beobachteten/anvertrauten Anhaltspunkte nach Hause gehen

lassen?“
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Die fallzusténdige Fach-/Lehrkraft 1&dt die Eltern/PSB zum Gesprach ein. Fallzusténdig ist die Person, bei welcher die
Anhaltspunkte zuerst bekannt geworden sind.
Werden Anhaltspunkte zeitgleich bekannt, soll vorab geklért werden, wer fallzustandig ist.

L]

I. Eltern/PSB erscheinen zum Gesprach®

A

Schule Schulsozialarbeit

Die Lehrkraft und Die Schulsozialarbeit
Schulleitung fiilhren fiihrt ein Gesprach mit

ein Gesprach mit den den Eltern/PSB bzgl. der
Eltern/PSB bzgl. der Gefahrdungseinschatzung.
Geféhrdungseinschétzung.

Liegt eine Schweigepflichtentbindung vor, kann der
Personenkreis der Beteiligten erweitert werden.
Schule und Schulsozialarbeit arbeiten eng zusammen.

Ziel des Gesprachs:

— die Eltern/PSB zur Annahme von Hilfen zu moti-
vieren.®

— konkrete Manahmen zur Abwendung der
Gefahrdung vereinbaren.®

v

Die Dokumentation wird von fallzusténdige Fach-/Lehrkraft ibernommen*
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Ubergriffe von Schiilerinnen und Schiiler untereinander

Lehrkraft oder Mitarbeiter*in der Schule erhalt Kenntnis von Verdachtsfall im schuli-
schen Bereich, dokumentiert Hinweise (soweit moglich mit Datum).

Einberufung einer Konferenz der Klassenleitung, schulischen Ansprechperson und
Schulleitung bezuglich

- péadagogischen Vorgehen

- Einbeziehung Schulsozialarbeit) und ggf. externer Hilfe (z.B. Schulpsychologi-
sche Beratungsstelle).

Mdgliche schulische SofortmalRnahmen:
- Bei Bedarf sofortige Trennung von Tatverdachtigen und Opfern.

- Getrennte Gesprache der Schulleitung und Klassenleitung mit den Eltern be-
ziehungsweise der gesetzlichen Vertretung von Opfern und Tatern tUber Hilfe-
mafl3nahmen bzw. Sanktionen.

Durchfiuihren der padagogischen Maflinahmen und/oder Ordnungsmafinahmen.

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefahrdung Beratung durch ieF und ggf. Einschaltung des
Jugendamtes

(siehe Fall B)

Bei Verdacht einer strafbaren Handlung berichtet die Schulleitung dem RP. In Abspra-
che mit RP ggf. Ergreifen weiterer MalRnahmen (ggf. Strafanzeige nach Absprache mit
Opfer und dessen Eltern bzw. gesetzlicher Vertretung).

Schulleitung leitet Ordnungsmalf3nahmen ein.
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Ubergriffe von Schiilerinnen und Schiilern untereinander

Vorfalle werden bekannt

Schulsozialarbeit

- - : - Fachberatungsstelle /
Hinweisnehmer informiert :
Klassenleitung/Schulleitung “ Schulpsychologische

Beratungsstelle

Schulleitung (Do- Regierungsprasidium

kumentation) “ J gsp
Klassenleitung, Padagogische Konse-
Klassenkonfe- # quenzen, Ordnungs-
renz, Schulleitung mafinahmen
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Ubergriffe auf Beschaftigte der Schule

Lehrkraft, schulische Mitarbeiter*in erhalt Kenntnis von Verdachtsfall und dokumentiert
Hinweise (soweit moglich mit Datum) und informiert die Schulleitung.

Rucksprache der Schulleitung tiber weiteres Vorgehen mit:
- Schulsozialarbeit
- schulischer Ansprechperson
- Fachberatungsstelle
- mutmallich Betroffenen

- RP (wenn SL betroffen, dann Rucksprache an SL vorbei mit RP) bzw. (bei nicht
lehrendem Personal) dem Arbeitgeber.

Gesprach der Schulleitung mit beschuldigter Person und gegebenenfalls gesetzlicher
Vertretung.

Konfrontation mit dem Verdacht und ggf. moglichen dienstrechtlichen bzw. schulrecht-
lichen Konsequenzen.

Auf Moglichkeit der Hinzuziehung eines Rechtsbeistandes sowie Beteiligung ggf. des
OPR hinweisen. Grenzeinhaltung gegenuber vermutlich Betroffenem einfordern, auf
Hilfemoglichkeiten und ggf. padagogische UnterstiitzungsmalRnahmen bei Schiler*in-
nen hinweisen.

Schulleitung leitet ggf. Malinahmen ein.

Einleitung dienstrechtlicher Schritte oder Ordnungsmafnahmen tber die SL durch RP,
wenn erforderlich

Betroffener stellt ggf. Strafanzeige und erhalt bei Bedarf Unterstiitzung und Information
durch die SL oder die schulische Ansprechperson einschlie3lich des Hinweises auf
externe Beratungsmoglichkeiten.
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Ubergriffe auf Lehr- und Schulpersonal im schulischen Bereich

Ubergriffe auf Lehr- und Schulpersonal im schulischen
Bereich werden bekannt

‘ 4

Hinweisnehmer / Betroffene “ Fachberatungsstelle /

berat sich je nach Situation Schulpsychologische
(Dokumentation) Beratungsstelle,
Personalrat
Polizei

o

§ -

Schulleitung (Do- Regierungsprasidium /

kumentation) =) Arbeitgeber

Rechtl. Konsequenzen

Schulische und/oder
dienstrechtliche
Konsequenzen
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5. Hilfe und Beratung

Wenn du Hilfe oder Beratung brauchst, gibt es folgende Anlaufstellen in der Schule:

- Klassenlehrer*in

- Jede Lehrkraft, zu der du Vertrauen hast
- Verbindungslehrer*in

- Schulseelsorger: Herr Fohl

- Mitglieder des Schulleitungsteams: Herr Pach, Herr Kleiber, Frau Meier, Herr
Julg, Herr Pulvermdiller

- Schulsozialarbeit: Herr Morgil
- Beratungslehrer: Herr Johannes Schwarz
Es gibt auch Anlaufstellen au3erhalb der Schule:

Informationen und Beratung fiir Jugendliche bezlglich sexualisierter Gewalt oder
Missbrauch:

Phonix: gemeinnutziger Verein gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen (kostenlose Beratung und Begleitung)

o Wilhelmstr. 4, in Tuttlingen: Tel. 07461 770550, https://phdnix-tuttlin-
gen.de/

- Grauzone: Verein gegen sexuelle Gewalt

o Miuhlenstr. 42, Donaueschingen, Tel. 0771 4111, https://grauzone-ev.de/

- Hausarzt/ Hauséarztin bzw. Frauenarzt/Frauenarztin

- Hilfe-Telefon sexueller Missbrauch (auch online-Beratung - kostenfrei und ano-
nym)

o Tel. 0800 22 55 530, https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/

- Kinder- und Jugendtelefon ,Nummer gegen Kummer“ (auch Online Chatfunk-
tion, kostenfrei und anonym)

o Tel. 116 117, https://www.nummergegenkummer.de/

- Psychologische Beratungsstelle Tuttlingen (und Spaichingen)
o Tel. 07461- 6047
Informationen und Beratung fiir Jugendliche rund um Sexualitat, Diversitit etc.:

- Pro Familia

o https://www.profamilia.de/jugendliche

- Queer Future Baden Wurttemberg, Landesverband der queeren Jungendgrup-
pen in BaWu

o https://queer-future-bw.de

Helfen oder weiterhelfen kbnnen alle diese Einrichtungen. Wenn du Hilfe beim Kontakt
mit einer dieser Einrichtungen brauchst, tritt gerne mit Herrn Morgil, Herrn Schwarz
oder jeder weiteren Lehrkraft deines Vertrauens in Kontakt.


https://phönix-tuttlingen.de/
https://phönix-tuttlingen.de/
https://grauzone-ev.de/
https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/
https://www.nummergegenkummer.de/
https://www.profamilia.de/jugendliche
https://queer-future-bw.de/
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6. Ubersicht Tater*innen-Strategien

Tater*innenmerkmale

Tater*innen teilen viele Merkmale mit anderen Erwachsenen, die vertrauenswiirdig,
beliebt, sozial integriert und ehrenamtlich stark engagiert sind. Sie unterscheidet je-
doch, dass sie genau diese Position ausnutzen, um mit ihren Opfern in Kontakt zu
treten. Sie suchen sich haufig Berufe und Wirkungsfelder, die einen leichten Zugang
zu Kindern ermdglichen. Viele handeln nicht nur aus sexuellen Motiven, sondern nut-
zen den Missbrauch, um Macht und Kontrolle Giber das Opfer auszuiben.

Opferauswahl
Tater*innen wahlen gezielt Kinder aus, bei denen sie ein geringes Entdeckungsrisiko
vermuten.

« innerhalb der Familie, z. B. eigene Kinder, Stief- oder Enkelkinder.

« aulBerhalb der Familie, z.B. Schutzbefohlene an Schulen, Vereinen oder in Frei-

zeiten.

Typische Opfermerkmale sind geringes Selbstwertgefiihl, emotionale Vernachlassi-
gung, Einsamkeit, Bedurfnis nach Anerkennung, fehlendes Wissen tber Sexualitat so-
wie autoritdre oder belastete Familiensituationen.

Vorgehen von Tater*innen bei sexuellem Missbrauch

Phase I: Vertrauensaufbau (Grooming / Cybergrooming)

Das Ziel ist, Abhangigkeit aufzubauen, Grenzen zu verschieben und das Kind schritt-
weise zu sexualisieren.

Methoden dafir sind z.B. besondere Aufmerksamkeit, Geschenke, Komplimente, Her-
ausfinden von Defiziten und Bedurfnissen der Kinder.

Phase 1I: Steigerung der Vertrauensbeziehung

Sukzessive Isolation der Kinder, langsame Grenzuberschreitungen, Tarnung sexueller
Beruhrungen als ,Spiel“ oder ,Zartlichkeit“. Kérperliche Nahe wird schrittweise gestei-
gert, Grenzen verschwimmen und Schuldgefihle werden erzeugt.

Phase llI: Intensivierung der Ubergriffe (zeitlich/korperlich)

Sexualhandlungen intensivieren sich oft Gber einen Zeitraum von mehreren Jahren
(durchschnittlich 6-9 Jahre). Tater*innen nutzen Abhangigkeiten, Drohungen und Iso-
lation. Die Kinder fuhlen sich h&ufig hilflos und sehen keinen Ausweg. Die Tater*innen
deklarieren ihre Taten als gemeinsames Geheimnis und Ubertragen so eine
(Mit)Schuld auf die Kinder.

Zusammenfassung

Sexueller Missbrauch ist planvoll, systematisch und langfristig arrangiert. Tater*innen
manipulieren das Kind, die Bezugspersonen und das gesamte soziale Umfeld. Nur
umfassendes Wissen uber diese Strategien ermdoglicht wirksame Pravention, Schutz
der Opfer und Aufdeckung der Taten.
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https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/Fortbildung/internetraueme/19-4-JP1-2k/public/Taeterinnenstrategien2019.pdf
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/Fortbildung/internetraueme/19-4-JP1-2k/public/Taeterinnenstrategien2019.pdf
https://schulische-gewaltpraevention.org/index.php/handbuecher-gewaltpraevention/handbuch-grundschule/lernfelder-und-ansatzpunkte/gewaltsituationen/sexualisierte-gewalt/289-taeterstrategien
https://schulische-gewaltpraevention.org/index.php/handbuecher-gewaltpraevention/handbuch-grundschule/lernfelder-und-ansatzpunkte/gewaltsituationen/sexualisierte-gewalt/289-taeterstrategien
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https://schulische-gewaltpraevention.org/index.php/handbuecher-gewaltpraevention/handbuch-grundschule/lernfelder-und-ansatzpunkte/gewaltsituationen/sexualisierte-gewalt/289-taeterstrategien
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/252_1993Taeter.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/252_1993Taeter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NI_bYmCa1oc

